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An 

alle Studierenden 

im Fach Erziehungswissenschaft 

des Magisterstudiengangs

an der Westfälischen Wilhelms-Universität

Informationen zum auslaufenden Fach Erziehungswissenschaft im 

Magisterstudiengang
Sehr geehrte Studentinnen und Studenten,

zu Beginn dieses Wintersemesters möchte das Dekanat Sie gerne über einige wichtige Studien​bedingungen informieren, die das Magisterfach Erziehungswissenschaft betreffen:

1. Seit diesem Semester werden keine Studienanfängerinnen und Studienanfänger mehr in das erste Fachsemester eingeschrieben. Dies betrifft sowohl das Studium des Faches Erziehungs​wissenschaft als Hauptfach als auch als Nebenfach im Magisterstudiengang. Für Erziehungs​wissenschaft im Magister sind - so wie für viele andere Fächer im auslaufenden Magister​studien​gang - im begonnene Semester dem gemäß auch keine Zulassungszahlen mehr festgelegt worden. 

2. Einschreibungen in eine drittes oder höheres Fachsemester sind zum Sommersemester 2006 nur noch dann möglich, wenn Studierende eine entsprechende Einstufungsbescheinigung dem Studierendensekretariat der WWU vorlegen können. Dies gilt auch für Fachwechsler innerhalb des Masterstudiengangs. Einstufungen dieser Art stellt ausschließlich der für Anerkennungen und Einstufungen zuständige Studiengangsbeauftragte Dr. Martin Pfromm aus (Georgs​kommende 33, Raum C 222, Sprechstunde: Di 14.30 - 15.30 Uhr, Tel.0251/83-24564,  GOTOBUTTON BM_2_ pfromm@uni-muenster.de). Dr. Pfromm berät auch in Fragen des koordinierten Verfahrens Magister/Lehramt und vertritt im laufenden Semester den Studiengangsbeauftragten für den Magisterstudiengang Prof. Dr. Bernd Zymek.

3. Das Hochschulgesetz des Landes NRW bestimmt, dass die Ersteinschreibungen in den Magisterstudiengang auch für das letzte gegenwärtig noch fortgeführte Fach mit dem Winter​semester 2007/08, also zum 1.10.200​7, vollständig eingestellt werden. Dies betrifft alle Univer​sitäten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. 

4. An der WWU konnten sich statt dessen Erstsemester im Wintersemester 2005/06 erstmalig - auch für das Fach Erziehungswissenschaft - im dreijährigen Bachelorstudiengang mit zwei gleich​gewichtig zu studierenden Fächern immatrikulieren. Ab dem Wintersemester 2007/08 wird die Lehreinheit Erziehungswissenschaft zudem einen fachwissenschaftlich orientierten Masterstudien​gang mit mehreren fachlichen Profilen einführen, der aufbauend auf den abgeschlossenen Bachelorstudiengang mit dem Fach Erziehungswissenschaft nach zwei Jahren Regelstudienzeit zum Master of Arts im Fach Erziehungswissenschaft führen wird. Dieses konsekutive Bachelor-Master-Modell ersetzt also inhaltlich und vom Qualifikationsniveau her den ausgelaufenen Magisterstudiengang. Zusätzlich bietet er bereits nach sechs Semestern einen ersten europaweit anerkannten Hochschulabschluss, der dazu berechtigt, ins Arbeitsleben einzutreten oder das Studium in einem Masterstudiengang der gleichen Fachrichtung fortzusetzen oder unter bestimmten Bedingungen den Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien und Gesamt​schulen mit dem Unterrichtsfach Erziehungswissenschaft anzuschließen. 

5. Für die ganz große Mehrheit der Studierenden im Fach Erziehungswissenschaft des auslaufenden Magisterstudiengangs gilt die Studienordnung (STO) vom Dezember 2002 und die Magister​prüfungsordnung (MPO) für die Fächer im Bereich der Philosophischen Fakultät aus dem Jahre 1997. Sie finden diese Texte an den gewohnten Orten im Internet auf den Seiten der Zentralen Studienberatung der WWU und der Lehreinheit Erziehungswissenschaft (siehe auch:  GOTOBUTTON BM_3_ http://egora.uni-muenster.de/ew/studieren/magister.shtml). Für Studierende , die vor dem In-Kraft-Treten dieser Ordnungen ihr Magisterstudium begonnen haben, gelten entsprechend die Be​stimmungen der früheren Magisterprüfungsordnung. Für diejenigen Magister-Studierenden, die ihr Studium an dem vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 06 verabschiedeten Entwurf der modularisierten Studienordnung aus dem Jahr 2003 ausgerichtet haben, gelten gleichfalls die MPO von 1997 und die STO von 2002. Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die im modu​larisierten Studium  erworben worden sind, werden vom Magisterprüfungsamt als Nachweise bei der Zwischenprüfung und der Magisterprüfung ohne Einschränkungen akzeptiert. Gegebenen​falls im Grundstudium zu viel erworbene Leistungen können allerdings nur dann als Haupt​studiums​leistungen anerkannt werden, wenn sie vom Studiengangsbeauftragten als gleichwertig anerkannt sind. 

6. Nachweise von Studien- und Prüfungsleistungen im Fach Erziehungswissenschaft des Magisterstudiengangs (STO 2002 und MPO 1997)
	
	Grundstudium
	Hauptstudium
	Examen

	Nebenfach
	1 Leistungsnachweis 

aus den Bereichen A-E,

1 Leistungsnachweis 

als studienbegleitende Fachprüfung 

aus dem Bereich A
	1 Leistungsnachweis 

aus den Bereichen A - D,

1 Leistungsnachweis 

aus den Bereichen A - E,

1 Teilnahmenachweis (Eintrag ins Studienbuch)
	1 mündliche Prüfung 

von 30 Minuten

	Hauptfach
	1 Leistungsnachweis 

aus dem Bereich A,

1 Leistungsnachweis 

aus den Bereichen B-E,

1 Leistungsnachweis 

aus dem Bereich A/Forschungsmethoden),

1 mündliche Fachprüfung
	1 Leistungsnachweis 

aus dem Bereich A,

2 Leistungsnachweise 

aus den Bereichen B-I,
	Magisterarbeit 

(Bearbeitungszeit in der Regel 4 Monate),

1 mündliche Prüfung 

von 45 Minuten,

1 vierstündige Abschlussklausur


7. Magisterstudierende können vor Beginn jedes Semesters in das zweite, dritte oder vierte Fach​semester des Bachelorstudiengang mit zwei gleichgewichtigen Fächern wechseln, wenn zwei studierte Fächer in den beiden Studiengängen identisch sind und die entsprechenden Anforderungen erfüllt sind. Dabei können Studienleistungen aus der Magister-Studienzeit für das Bachelorstudium anerkannt werden, wenn sie gleichwertig sind. Solche Anerkennungen und Einstufungen müssen immer einen präzisen Umfang an Leistungspunkten und dazugehörigen Noten sowie die Bezeichnung der gleichwertigen Studieninhalte ausweisen.

8. Das Dekanat weist ausdrücklich darauf hin, dass die Zentrale Studienberatung der WWU (Schlossplatz 5), das Magisterprüfungsamt (Georgskommende 33, Erdgeschoss) und die Fach​schaft Pädagogik für Beratungen zur Verfügung stehen. Über Prüfungsleistungen entscheidet das Magisterprüfungsamt.

9. Es ist davon auszugehen, dass der Magisterstudiengang mit dem Fach Erziehungswissenschaft nur noch eine begrenzte Anzahl von Semestern an der WWU abgeschlossen werden kann. Aus Erfahrungen mit anderen auslaufenden Studiengängen und nach der gängigen Rechtsprechung in Prüfungsfragen sollten Sie sich auf eine maximale Restlaufzeit vom 1,5-fachen der Regel​studienzeit (ca. 14 Semester vom ersten Fachsemester des zuletzt eingeschriebenen Studien​anfängers an gezählt) einstellen. Ratsam ist deshalb der zügige Abschluss des Magister​studiengangs oder der rechtzeitige Wechsel in die konsekutive Studiengangs​struktur.

Ich wünsche Ihnen auf diesem Studienweg viel Erfolg, 

mit freundlichen Grüßen


gez. Hans-Joachim von Olberg
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